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+++newsletter+++ 
 

Termine März 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.03.2019 14.03.2019 08.03.2019 
Sozialversicherung5 27.03.2019 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.03.2019, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Termine April 2019 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 

Umsatzsteuer4 10.04.2019 15.04.2019 05.04.2019 
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.04.2019 entfällt entfällt 
 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der 
jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2019, 0 Uhr) 
vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 
01.01. bis 30.06.2019 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 
Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 
 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Entschädigungszahlungen für Aufhebung eines Vertriebsvertrags sind 
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben 
Die A-KG hatte 1998 mit der X einen exklusiven Vertriebsvertrag im Bereich der Telekommunikation 
geschlossen, der erstmals zum 31. Dezember 2008 gekündigt werden konnte. Nachdem die A-KG 
festgestellt hatte, dass der Vertrag für sie wirtschaftlich nachteilig war, schloss sie 2001 mit der X einen 
Auflösungsvertrag und zahlte ihr hierfür eine Entschädigung, die sie als sofort abzugsfähige 
Betriebsausgabe behandelte. Das Finanzamt meinte, der gezahlte Betrag sei als immaterielles 
Wirtschaftsgut zu aktivieren und auf die Laufzeit des ursprünglichen Vertrags bis zum 31. Dezember 2008 
abzuschreiben. 
Der Bundesfinanzhof ließ den sofortigen Betriebsausgabenabzug zu. Die A-KG hatte die Zahlung nur 
geleistet, um den für sie ungünstigen Vertrag mit der X aufzuheben. Aufwendungen zur Verbesserung der 
eigenen Gewinnchancen sind aber, da es am Erwerb eines (fremden) Geschäftswerts fehlt, nicht 
aktivierungspflichtig. Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten lag auch nicht vor, weil er eine 
zeitraumbezogene künftige Gegenleistung der X vorausgesetzt hätte. Die X hatte nach dem 
Auflösungsvertrag aber keine Gegenleistung mehr zu erbringen. 

Schwarzer Anzug ist keine Berufskleidung 
Als Werbungskosten oder Betriebsausgaben können u. a. Aufwendungen für „typische Berufskleidung“ 
berücksichtigt werden. 
Zur „typischen Berufskleidung“ gehören Kleidungsstücke, die 
· als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweils ausgeübte Berufstätigkeit zugeschnitten sind oder 
· nach ihrer uniformartigen Beschaffenheit oder dauerhaft angebrachten Kennzeichnung durch 

Firmenemblem objektiv eine berufliche Funktion erfüllen. Das Logo darf aber hinsichtlich der Größe 
und Anbringung am Kleidungsstück nicht derart unauffällig gestaltet sein, dass es in der Öffentlichkeit 
nicht wahrgenommen wird. 



 

 

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass schwarze Kleidung (z. B. Anzug, Schuhe, 
Bluse, Pullover) bei hauptberuflich tätigen Trauerrednern als auch bei allen anderen Berufsgruppen keine 
„typische Berufskleidung“ sei. Diese Kleidungsstücke sind nach Auffassung des Gerichts „gewöhnliche 
bürgerliche Kleidung“ und die Aufwendungen dafür grundsätzlich nicht abzugsfähig. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Voraussetzungen für die Abzinsung von Verbindlichkeiten 
Bilanzierende Unternehmer haben die in der Bilanz auszuweisenden Wirtschaftsgüter zu bewerten. 
Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sind mit einem Zinssatz 
von 5,5 % abzuzinsen. 
In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war die Frage zu klären, ob ein verzinsliches oder 
unverzinsliches Darlehn vorlag. Die ursprünglichen Vertragsbedingungen sahen grundsätzlich eine 
Verzinslichkeit vor. Diese war jedoch abhängig von Dividendenzahlungen aus Aktien, deren Kauf 
Anfang 2010 mit einem Darlehn finanziert worden war. Da die Dividendenzahlungen ausblieben, wurden 
die Vertragsbedingungen des Darlehns in Bezug auf die Verzinsung noch im November 2010 geändert 
und mit Wirkung ab Januar 2011 eine Mindestverzinsung festgelegt. 
Das Finanzamt nahm zum 31. Dezember 2010 eine Abzinsung vor, da es das Darlehn als unverzinslich, 
mit einer fiktiven Laufzeit von zwölf Jahren beurteilte. 
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Nach seinem Urteil ist ein Darlehn verzinslich, wenn eine 
Zinsvereinbarung getroffen wurde. Entscheidend hierfür ist dabei der Zeitpunkt der Vereinbarung. Die 
Höhe des Zinssatzes und der Zeitpunkt der Zinszahlung sind für die Beurteilung ohne Bedeutung. 

Verfahren vor dem Bundesfinanzhof zur Ermittlung eines 
Veräußerungsgewinns bei teilentgeltlichen Übertragungen 
(„Trennungstheorie“) eingestellt 
Die Übertragung eines einzelnen Wirtschaftsguts erfolgt - sofern die Besteuerung der stillen Reserven 
sichergestellt ist - grundsätzlich zum Buchwert im Zeitpunkt der Übertragung, soweit ein Wirtschaftsgut 
unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung von Gesellschaftsrechten u. a. aus einem 
Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft 
übertragen wird. Umstritten hingegen ist die Behandlung teilentgeltlicher Übertragungen einzelner 
Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens unter Beteiligung von Mitunternehmerschaften. Die 
Finanzverwaltung teilt in diesen Fällen den Vorgang in ein voll unentgeltliches und ein voll entgeltliches 
Geschäft auf und ordnet den Buchwert anteilig den beiden Teilen des Geschäfts zu. Hierdurch ergibt sich 
aus dem entgeltlichen Teil des Geschäfts stets eine gewisse Gewinnrealisierung. 
Aufgrund divergierender Rechtsauffassungen verschiedener Senate des Bundesfinanzhofs wurde für eine 
letztendlich verbindliche Entscheidung der Große Senat des Bundesfinanzhofs angerufen. Nach 
Erledigung der Hauptsache und Aufhebung des Vorlagebeschlusses ist der Rechtsgrund für eine 
Entscheidung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs in dieser Sache jedoch nunmehr entfallen. Es 
bleibt daher abzuwarten, wie die Finanzverwaltung hierauf reagiert. 

Dauerhafte Vermietungsabsicht auch bei Mietverträgen mit 
Eigenbedarfsklausel möglich 
Ein Vermieter hatte sich in einem unbefristeten Mietvertrag vorbehalten, die Wohnung 
Familienangehörigen zu überlassen. Wenn die Nichte die Wohnung beziehen wolle, sollte der Mietvertrag 
zu einem bestimmten Datum enden. Der Mieter zog aus, bevor es zum Eigenbedarf kam. Kurz darauf 
verkaufte der Vermieter die Wohnung. Das Finanzamt erkannte die Vermietungsverluste nicht an, weil die 
Gewinnerzielungsabsicht fehle. Die Wohnung sei wegen Eigenbedarfs nur befristet vermietet gewesen. 
Zudem seien zwischen Vermietungsbeginn und Veräußerung nur vier Jahre vergangen. 
Dem widersprach das Finanzgericht Hamburg. Der Vermieter habe die Wohnung grundsätzlich auf Dauer 
vermieten wollen. Die Eigenbedarfsklausel stehe dem nicht entgegen, weil grundsätzlich eine unbefristete 
Vermietung vereinbart war. Auch war der Eigenbedarf im Vertrag besonders erläutert. Demnach habe der 
Vermieter die Wohnung an die Nichte vermieten, d. h. nicht unentgeltlich überlassen, wollen. Die kurze 
Vermietungszeit störte das Gericht ebenfalls nicht. Denn der Veräußerungsentschluss wurde erst nach der 
Kündigung gefasst. 

Vermieter muss keine Fenster putzen 
Der Bundesgerichtshof hat sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Mieter vom Vermieter die Reinigung von 
Fenstern verlangen kann, die sich nur zum Teil öffnen lassen. 



 

 

Nach Auffassung des Gerichts obliegt die Reinigung der Flächen einer Mietwohnung einschließlich der 
Außenflächen der Wohnungsfenster, zu denen auch etwaige nicht zu öffnende Glasbestandteile sowie die 
Fensterrahmen gehören, grundsätzlich dem Mieter. Der Vermieter schuldet dem Mieter demnach keine 
Erhaltung der Mietsache in einem gereinigten Zustand. Entsprechende Reinigungsmaßnahmen sind nicht 
Bestandteil der Instandhaltungs- oder Instandsetzungspflicht des Vermieters. 
Fühle sich ein Mieter zur Reinigung nicht in der Lage, kann er sich professioneller Hilfe bedienen. Etwas 
anderes kommt nur in Betracht, wenn die Parteien eine abweichende vertragliche Regelung getroffen 
haben. Dies war im entschiedenen Fall aber nicht geschehen. 

Wirksamer Ausschluss der Verzinsung einer Mietkaution in 
Altmietverträgen 
Der formularmäßige Ausschluss der Verzinsung einer Mietkaution in einem Mietvertrag aus dem 
Jahr 1966 benachteiligt den Mieter nicht unangemessen, weil der Vermieter zu dieser Zeit (noch) nicht zu 
einer Verzinsung der Kaution verpflichtet war. 
Ein Mieter verlangte nach Beendigung des Mietverhältnisses über seine Wohnung im Jahr 2015 nicht nur 
die Rückzahlung der Mietkaution, sondern auch die Zahlung der Zinsen aus der Kaution. Bei 
Vertragsschluss im Jahr 1966 war in dem gedruckten Vertragstext maschinenschriftlich eingefügt worden, 
dass der Mieter eine Kaution in Höhe von 500 DM zu zahlen hatte, die jedoch unverzinslich sein sollte. 
Der Bundesgerichtshof entschied, dass dem Mieter kein Anspruch auf Verzinsung der Mietkaution 
zustand. Die Vertragsvereinbarung zum Ausschluss der Verzinsung im Mietvertrag war wirksam, denn der 
Vermieter war zu dieser Zeit noch nicht zu einer Verzinsung der Kaution verpflichtet gewesen. Eine solche 
Pflicht hatte der Gesetzgeber erst in den 80er Jahren angeordnet. Zwar ist ein Vermieter aufgrund der 
gesetzlichen Regelungen auch in Bezug auf Altmietverträge verpflichtet, eine Mietkaution verzinslich 
anzulegen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verzinsung der Kaution vor dem 1. Januar 1983 vertraglich 
ausgeschlossen worden ist. 

Nachweisanforderungen für den Vorsteuerabzug 
Ein rumänischer Investor errichtete 2006 in Rumänien eine Wohnanlage mit 90 Apartments. Seine 
Umsätze überstiegen im Streitjahr 2006 die rumänische Kleinunternehmergrenze. Damit wurde er 
rückwirkend mehrwertsteuerpflichtig. 
Obwohl er nicht mehr im Besitz der Originalrechnungen war, verlangte der Investor den Vorsteuerabzug. 
Er sei nach rumänischem Recht als Kleinunternehmer nicht verpflichtet gewesen, die Belege 
aufzubewahren. Zudem hätte er die Mehrwertsteuer für die an ihn erbrachten Leistungen gezahlt. Mangels 
Originalrechnungen seien die Finanzbehörden gehalten, die gezahlten Beträge durch ein 
Sachverständigengutachten zu bestimmen. 
Das lehnte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) ab. Ein Vorsteuerabzug ist nicht allein auf 
Grundlage einer Schätzung möglich. Der Unternehmer muss durch objektive Nachweise belegen, dass 
andere Unternehmer ihm tatsächlich Gegenstände geliefert oder Dienstleistungen erbracht haben, die 
seinen der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsätzen dienten und dass er dafür die Mehrwertsteuer 
tatsächlich bezahlt hat. 
Der EuGH bestätigte insoweit seine Rechtsauffassung, dass der Besitz einer Rechnung für den 
Vorsteuerabzug formal erforderlich ist. Ausnahmen sind nur in besonders gelagerten Einzelfällen möglich. 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zuordnungsentscheidung von 
gemischt genutzten Leistungen zum Unternehmen endet am 31. Juli 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem 
Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren 
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 
Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände 
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt. 
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich ein 
Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang zum 
nichtunternehmerischen Bereich möglich. 
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine 
unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der 
Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 
· Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 



 

 

· Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich 
belassen. 

· Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 
Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10 %-igen 
unternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung 
bis spätestens zum 31. Juli des Folgejahrs erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von einer 
etwaigen verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine 
spätere Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie 
gegebenenfalls eine Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 

Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2018 betreffen, muss bis zum 31. Juli 2019 eine 
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt 
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Umsatzsteuerentstehung bei Sollbesteuerung 
Grundsätzlich entsteht die Umsatzsteuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung 
ausgeführt wurde (Sollbesteuerung). Auf die Zahlung des Entgelts kommt es dabei nicht an. Das führt 
dazu, dass der leistende Unternehmer die Umsatzsteuer vorfinanzieren muss, wenn er das Entgelt bis zur 
Fälligkeit der Umsatzsteuer noch nicht vereinnahmt hat. 
Eine Spielervermittlerin, die im bezahlten Fußball tätig war, erhielt Provisionszahlungen in Raten auf die 
Laufzeit der Arbeitsverträge vermittelter Spieler verteilt. Es stellte sich die Frage, ob die Vermittlerin die 
Umsatzsteuer im Jahr der Vermittlung versteuern und damit vorfinanzieren musste, oder in den Jahren, in 
denen sie die Zahlungen erhielt. 
Der Gerichtshof der Europäischen Union entschied, dass die Umsatzsteuer mit Ablauf des Zeitraums 
entsteht, auf den sich die geleisteten Zahlungen beziehen. Dienstleistungen sind im Ausgangsfall dann 
bewirkt, wenn sie zu aufeinanderfolgenden Abrechnungen oder Zahlungen Anlass geben. Ob das im 
konkreten Fall so ist, muss der Bundesfinanzhof nun prüfen. Insbesondere wird es darum gehen, ob nur 
eine einzelne Leistung erbracht wurde, die in Raten bezahlt wurde, oder ob bei einem prämienabhängigen 
Spielergehalt tatsächlich aufeinanderfolgende Leistungen vorliegen. 
Hinweis: Der Entscheidung ist auch über die Spielervermittlung hinaus weitreichende Bedeutung 
beizumessen. Sie sollte in sämtlichen Fällen von Ratenzahlungsgeschäften beachtet werden. 

Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rückenwind bei Fahrten mit dem 
Dienstfahrrad sowie für dienstliche Elektro- und Hybridfahrzeuge 
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrrad zur Verfügung gestellt bekommen, können sich 
seit 1. Januar 2019 besonders freuen. Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines Fahrrads oder 
Elektrofahrrads ist nunmehr steuerfrei. Voraussetzungen hierfür sind, dass der Arbeitgeber den Vorteil 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt und das Elektrofahrrad verkehrsrechtlich nicht 
als Kraftfahrzeug einzuordnen ist, z. B. weil der Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt. 
Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das umweltfreundliche Engagement von Radfahrern und deren 
Arbeitgebern, die die private Nutzung sowie die Nutzung für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte und für Familienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt ermöglichen, 
honoriert werden. 
Hinweis: Auch bezüglich der Begünstigung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen bei der 
Dienstwagenbesteuerung gibt es seit Jahresbeginn eine gesetzliche Änderung. Diese müssen im Rahmen 
der Berechnung des geldwerten Vorteils nur noch mit der Hälfte des Neuwagenpreises angesetzt werden. 
Die Begünstigung gilt für Anschaffungen vor dem 1. Januar 2022. 

Lohnnachzahlung und Abfindung als außerordentliche Einkünfte 
In einem arbeitsgerichtlichen Vergleich wurde vereinbart, dass die ursprünglich zum 31. Dezember 2011 
ausgesprochene Kündigung erst zum 31. Dezember 2013 wirksam werden sollte. Das dem Arbeitnehmer 
für die zwei Jahre zustehende Gehalt und die auf beide Jahre entfallenden Tantiemeansprüche wurden 
noch in 2013 an ihn ausgezahlt. Außerdem wurde eine Abfindung, zahlbar in 2014, vereinbart. 
Der Arbeitnehmer beantragte sowohl für 2013 als auch für 2014 die Anwendung des besonderen 
Steuertarifs. Dies lehnte das Finanzamt ab. 



 

 

Das Finanzgericht Hamburg folgte der Auffassung des Finanzamts. Die aufgrund des arbeitsgerichtlichen 
Vergleichs erfolgte Gehaltsnachzahlung war als „sonstiger Bezug“ im Jahr der Nachzahlung wie laufender 
Arbeitslohn zu versteuern. Gleiches galt für die Tantiemezahlungen. 
Auch für die 2014 gezahlte Abfindung konnte eine Steuervergünstigung nicht gewährt werden, da sich 
keine erhöhte Steuerbelastung infolge einer Zusammenballung der Einkünfte ergeben hatte. Ein solche 
läge nur vor, wenn der Arbeitnehmer unter Einschluss der Entschädigung im jeweiligen 
Veranlagungszeitraum insgesamt mehr erhält, als dies bei ungestörter Fortsetzung des 
Arbeitsverhältnisses der Fall gewesen wäre. 

Keine Lohnsteuerpauschalierung bei Gehaltsumwandlung von 
Zuschüssen zur Internetnutzung und Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte 
Vereinbart ein Arbeitgeber mit seinen Arbeitnehmern, dass anstelle des geschuldeten Arbeitslohns 
Zuschüsse für Internetnutzung und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gezahlt werden, ist eine 
Lohnsteuerpauschalierung für diese Zuschüsse nicht möglich. Nur wenn die Zuschüsse zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden, kann die Lohnsteuer pauschaliert werden. 
Das Finanzgericht Düsseldorf kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeitnehmer ausdrücklich auf einen Teil 
ihres Bruttogehalts verzichtet und stattdessen u. a. die hier genannten Leistungen vereinbart haben. Der 
Zweck des Merkmals „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ bestehe aber zwingend darin, die 
Umwandlung von Arbeitslohn in pauschal besteuerte Leistungen auszuschließen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Seit 1. Januar 2014 ist im Zuge einer gesetzlichen Neuregelung an die Stelle des Begriffs der 
„regelmäßigen Arbeitsstätte“ die gesetzliche Definition der „ersten Tätigkeitsstätte“ getreten. 

Auch eine private Autowaschanlage befindet sich im öffentlichen 
Verkehrsraum 
Das Gelände einer für jedermann zugänglichen Autowaschanlage gehört zum öffentlichen Verkehrsraum. 
Ein Autofahrer kann daher wegen Verkehrsunfallflucht bestraft werden, wenn er sich nach einer 
Beschädigung der Anlage entfernt, ohne die Feststellungen seiner Personalien zu ermöglichen. Das hat 
das Oberlandesgericht Oldenburg entschieden. 
Neben öffentlichen Straßen gehören auch Flächen zum öffentlichen Verkehrsraum, die aufgrund 
ausdrücklicher oder stillschweigender Duldung des Berechtigten jedermann nutzen kann. Erfasst sind 
damit auch private Zufahrtswege, wenn sie einem unbestimmten Personenkreis zur Nutzung offenstehen, 
ebenso die Ein- und Ausfahrten eines Tankstellengeländes sowie der Tanksäulenbereich selbst. 
Im entschiedenen Fall stand die Benutzung der mit einer Tankstelle verbundenen automatischen 
Autowaschanlage jedermann frei, sofern er nur das Entgelt hierfür entrichtete. Damit gehörte der vom 
Kunden zu befahrene Bereich der Autowaschanlage zum Verkehrsgrund im Sinne des 
Straßenverkehrsrechts. 

Wettbewerbswidrigkeit von Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen 
Ein Unternehmer kann einen Wettbewerber nur unter bestimmten Voraussetzungen wegen 
wettbewerbswidrigen Verhaltens abmahnen und Unterlassung der wettbewerbswidrigen Handlungen 
verlangen. U. a. muss der Wettbewerber gegen eine gesetzliche Vorschrift verstoßen, die auch dazu 
bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln 
(sog. marktverhaltensregelnde Norm). 
Im Fall, den das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg zu entscheiden hatte, verklagte ein 
Arzneimittelhersteller seinen Wettbewerber auf Unterlassung und Schadensersatz. In den 
Bestellformularen des Wettbewerbers, in denen die Ärzte die Patientendaten eintragen mussten, war keine 
Einwilligung der Patienten zur Erhebung ihrer Daten vorgesehen. Dies sei ein Verstoß gegen 
datenschutzrechtliche Bestimmungen. 
Das Gericht wies die Klage des Arzneimittelherstellers ab. Zwar enthält die Datenschutz-Grundverordnung 
kein abgeschlossenes Sanktionssystem, sodass Wettbewerber wettbewerbswidriges Verhalten auch 
wegen Verstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen geltend machen können. Allerdings hat 
nicht jede datenschutzrechtliche Norm marktverhaltensregelnden Charakter, auch nicht die konkrete 
Norm, die die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sensibler personenbezogener Gesundheitsdaten 
ausnahmsweise auch ohne Einwilligung der Patienten für zulässig erklärt. 



 

 

Erstattungsanspruch auf Anwaltskosten bei Unkenntnis über Rücknahme 
der Berufung 
Ein Kläger legte Berufung gegen ein Urteil ein, die er nur wenige Tage später zurücknahm. In Unkenntnis 
der Klagerücknahme hatten die Vertreter der Beklagten zwischenzeitlich die Zurückweisung der Berufung 
beantragt und setzten in Abhängigkeit des Streitwerts Rechtsanwaltskosten für das Berufungsverfahren in 
Höhe von knapp 1.800 € fest. 
Der Bundesgerichtshof bestätigte, dass grundsätzlich die unterlegene Partei die dem Gegner 
entstandenen Kosten zu tragen habe, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung notwendig waren. Im Fall der Rücknahme einer Berufung trifft diese Pflicht den 
Berufungskläger. Zur Beurteilung der Notwendigkeit ist maßgeblich, ob eine verständige und wirtschaftlich 
denkende Prozesspartei die kostenauslösende Maßnahme zum damaligen Zeitpunkt als sachdienlich 
ansehen durfte. 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben war die anwaltliche Tätigkeit, welche in Unkenntnis der 
Berufungsrücknahme erfolgte, zum damaligen Zeitpunkt notwendig und damit erstattungsfähig. Dass es 
der Beauftragung eines Rechtsanwalts in Anbetracht der zuvor erfolgten Rücknahme der Berufung 
objektiv nicht mehr bedurfte, war unerheblich. 

Wirksame Patientenverfügung zum Abbruch lebenserhaltender 
Maßnahmen 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass eine wirksame Patientenverfügung alle Beteiligten bindet. 
Dann muss weder der Betreuer des Patienten in den Abbruch der lebenserhaltenden Maßnahmen 
einwilligen noch das Betreuungsgericht die Einwilligung des Betreuers genehmigen. Wird das 
Betreuungsgericht trotzdem angerufen, erteilt es ein sog. Negativattest. 
Eine Patientenverfügung ist allerdings nur dann wirksam, wenn sie hinreichend bestimmt ist. Nicht 
ausreichend sind allgemeine Anweisungen und Formulierungen wie „ein würdevolles Sterben zu 
ermöglichen“ oder „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen. Die Anforderungen an die 
Bestimmtheit einer Patientenverfügung dürfen allerdings auch nicht überspannt werden. Nicht zwingend 
erforderlich ist die detaillierte Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen. Es kann auch ausreichen, 
dass der Patient in seiner Verfügung auf spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen Bezug 
nimmt. 
Im zugrunde liegenden Fall befand sich ein Patient nach einem Schlaganfall im Wachkoma und wurde 
durch eine Magensonde künstlich ernährt. In seiner Patientenverfügung hatte er festgelegt, dass er keine 
„lebensverlängernden Maßnahmen wünsche, wenn medizinisch eindeutig feststeht, dass keine Aussicht 
auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht“. 
Damit hat der Patient hinreichend konkret eine Lebens- und Behandlungssituation beschrieben, in der die 
Patientenverfügung zu gelten hat. Das vom Betreuungsgericht erteilte Negativattest war damit - aufgrund 
der durch ein medizinisches Gutachten festgestellten schwersten Hirnschädigungen des Patienten - 
rechtmäßig. 

Geschmack lässt sich nicht urheberrechtlich schützen 
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass der Geschmack eines 
Lebensmittels kein Werk darstellt und daher keinen Urheberrechtsschutz genießen kann. 
Der Hersteller eines Frischkäses hatte gegen ein Konkurrenzprodukt wegen des vermeintlich 
übereinstimmenden Geschmacks geklagt. Der EuGH verneinte den urheberrechtlichen Schutz, weil der 
Geschmack eines Lebensmittels nicht hinreichend genau und objektiv bestimmt werden kann. 
Anders als andere urheberrechtlich geschützte Kunstwerke ist der Geschmack zu subjektiv. Er hängt u. a. 
von Alter, Ernährungsvorlieben sowie von der Umwelt oder der Situation ab, in dem das Produkt verkostet 
wird. Zudem ist beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft eine genaue und objektive Identifizierung des 
Geschmacks eines Lebensmittels, die es erlaubt, ihn vom Geschmack anderer gleichartiger Erzeugnisse 
zu unterscheiden, mit technischen Mitteln nicht möglich. 

 

 

 

 



 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
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